
[image: ]Strassen-Aufbruchgesuch
für Grabarbeiten im öffentlichen Strassenraum


Mit Unterzeichnung des Gesuchformulars bestätigt der Gesuchsteller die Allgemeinen Bedingungen dieses Formulars (Rückseite) sowie die Technischen Vorschriften (Ausführungsbestimmungen) gelesen zu haben und zu kennen.



Gesuchsteller:

[bookmark: Text1]Name:	     
Vorname:	     
Adresse:	     
PLZ, Ort:	     
Telefonnr.:	     
E-Mail:	     
	Rechnungsadresse:

	     
	     
	     
	     
	     
	     




Bauleitung:

Name:	     
Bauführer/Polier:	     
Adresse:	     
PLZ, Ort:	     
Telefonnr.:	     
E-Mail:	     

	Unternehmung:

	     
	     
	     
	     
	     
	     


Ort des Aufbruchs:	     
Zweck des Aufbruchs:	     


[bookmark: Kontrollkästchen1]Belagsart:	Belag   |_|	Pflästerung   |_|	Beton   |_|	Grünfläche   |_|

Grabenlänge:	     
Grabenbreite:	     
Grabentiefe:	     


Dauer der Arbeiten:	von:	     	bis:	     


Beilage:
Dem Gesuch ist ein Katasterplan beizulegen (erhältlich bei einem Geometer oder beim Bauamt). Der genaue Standort der vorgesehenen Einrichtung ist auf dem Plan gut sichtbar einzutragen.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, die Weisungen der Gemeinde Wünnewil-Flamatt für Aufbrüche im öffentlichen Strassengebiet zur Kenntnis genommen zu haben und diese einzuhalten (siehe Beilage).



Datum:	     	Unterschrift des Gesuchstellers:      

Das Gesuch ist spätestens zwei Wochen vor Arbeitsbeginn in einem Exemplar beim Bauamt der Gemeinde Wünnewil-Flamatt oder unter bauamt@wuennewil-flamatt einzureichen.


Allgemeine Bedingungen


1. Nach Möglichkeit sind die Leitungen im Ramm- oder Durchstossverfahren in die Gemeindestrassen oder im Trottoirbereich einzubringen. Erst wenn dies infolge technischer Probleme oder unverhältnismässiger Mehraufwendungen nicht realisierbar ist, darf die Strassenfahrbahn (inkl. Trottoir) aufgebrochen werden.

2. Die Ausführung hat fachgerecht zu erfolgen, gemäss den aktuellen VSS-Normen (VSS = Vereinigung Schweiz. Strassenfachleute, Seefeldstrasse 9, 8088 Zürich).

3. Der Bewilligungsinhaber ist Eigentümer der von ihm erstellten Anlagen. Die Kosten für Erstellung, Anpassung und Unterhalt gehen zu Lasten des Bewilligungsinhabers.

4. Für sämtliche Aufwendungen, die bei Veränderungen oder bei Unterhaltsarbeiten an der Strasse durch das Bestehen der bewilligten Anlagen verursacht werden, muss der Bewilligungsinhaber aufkommen.

5. Sämtliche im Strassengebiet vorzunehmenden Arbeiten dürfen nur mit Bewilligung des Bauamts Wünnewil-Flamatt ausgeführt werden. Projektänderungen gegenüber den bewilligten Eingabeplänen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde. In diesem Fall sind ihr je 2 Exemplare der Ausführungspläne einzureichen.

6. Der Bewilligungsinhaber haftet sowohl der Gemeinde als auch Dritten gegenüber für jeden Schaden, der aus dem Bestehen, Betrieb oder Unterhalt seiner Anlagen entsteht. Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für allfällige Beschädigungen der Anlagen, die infolge Verkehrseinwirkung oder aus irgendeinem anderen Grund entstehen.

7. Der Bewilligungsinhaber hat sich rechtzeitig über allfällig vorhandene Leitungen zu vergewissern. Bei Berührung von Durchlässen, Leitungen, Marksteinen und dergleichen sind diese zu sichern und nach den Bauarbeiten wieder instand zu stellen.

8. Alle durch den Bau der Anlage entstehenden Kosten für Anpassungen, Veränderungen, Instandstellung an Gemeindeeigentum oder Eigentum Dritter sowie die Rekonstruktion von Grenzzeichen trägt der Bewilligungsinhaber.

9. Für spätere Strassenaufbrüche (z.B. Leitungsreparaturen) sind neue Bewilligungen einzuholen.

10. Für die Signalisierung und Markierung gelten die entsprechenden VSS-Normen.

11. Die Bewilligung kann jederzeit ohne Entschädigung widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen wegfallen oder wenn die Bedingungen und Auflagen nicht eingehalten werden.

Bei Verzicht auf die Bewilligung oder bei deren Widerruf kann die Gemeinde die Entfernung der erstellten Anlagen und die Wiederinstandstellung der Strasse unter Kostenfolge verlangen.

12. Baubeginn und Bauende sind dem Bauamt Wünnewil-Flamatt zu melden.


Die Bewilligung für das umschriebene Gesuch wird unter folgenden Bedingungen erteilt:

1. Die allg. Bedingungen der Gemeinde Wünnewil-Flamatt und die Technischen Vorschriften sind strikte einzuhalten.

2. Besondere Bedingungen: 
Werden Grabarbeiten zwischen dem 1. November und dem 31. März ausgeführt, dürfen die Strassenaufbrüche auf Trottoire und Strassen, nicht länger als 2 Tage am Stück geöffnet bleiben. Wenn an den Aufbrüchen nicht gearbeitet wird, müssen diese mit Stahlplatten, welche das gleiche Niveau wie der Strassenbelag, d.h. ohne Absatz, gedeckt werden.
Die Rechnung wird ausschliesslich der Rechnungsadresse zugestellt. 
Rechnungsaufteilungen sind nicht möglich.

Ort und Datum:	Für die Gemeinde:
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